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Abschnittsregister und Anderungshistorie
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Anderungen gegeniiber Vorgéngerversion:

Lfd. Ab- Kapitel | Seite | Art der Anderung
Nr. | schnitt Anderung*
1 1 8.3 8 normativ Benennung der zugrunde liegenden Norm DIN 55633-1
aktualisiert.
2 1 8.3 8 redaktionell Zahlenwert in der achten Tabellenspalte ,Anzahl der Schichten”
korrigiert.
3 1 8.3 9 redaktionell Zahlenwert in der achten Tabellenspalte ,Anzahl der Schichten*
korrigiert.
41 1 8.3 8 normativ Tabelle 3 gem. Neuauflage DIN 55634 (iberarbeitet
57 1 8.3 9 normativ Tabelle 4 gem. Neuauflage DIN 55634 (iberarbeitet

T Anderungen erfolgten nach den Beschliissen der Mitgliederversammlung vom 08.04.2025

*redaktionell

*normativ

*technisch

stilistische Anpassungen ohne Anderung des Sachinhaltes (auch durch Zeichensetzung), Korrektur oder Ergénzung von
Verweisen auf andere Tabellen, Absatze, Kapitel oder Dokumente
- Information der Mitglieder, der Gliteausschusse und des Vorstands

Anpassungen oder Ergénzung von vorhandenen Daten und etablierten Verfahrensweisen, durch Einfiigen oder Andern von
Inhalten, die direkten Bezug auf Normen nehmen

- Information der Mitglieder, der Gliteausschusse und des Vorstands
Normative Anderungen sind kursiv dargestellt.

Technische, sachliche oder sprachliche Anderunge_r], die den Sinn verandern, Einfluss auf Spezifikationen, Ablaufe,
Prozesse oder Audits und Priifungen haben sowie Anderungen jeder Art, die nicht durch die Definition der redaktionellen

Anderung gedeckt sind

- Beschluss durch Mitgliederversammlung
Technische Anderungen sind fett dargestellt.

GSB AL 631-1/ GSB ST 663-1

Seite 3von 3

Ausgabe: Januar 2026; Gultig ab: 01.01.2026



Allgemeine Bestimmungen G S B

Abschnitt 01 - Allgemeines INTERNATIONAL
1 VerantWortliChKeit...............covvveueiirieenniiinienuniisiinnniisnisssissimssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssses 2
2 Gesetzliche BeStiMMUNQGEN .........cccceueeirivenniiinenesissiesnsiississssisssssnsssssssssssssssssssssssssssssssnnes 2
O 2N =1 [ 17 ¢ Jo K3 < T=T =1 (o 1 I 2
4 Ergdnzende Priifungen bei Anerkennung der GSB-Mitgliedschaften ....................c............ 2
5 Anderungen der QUAIItGESIICAIINIEN ..........c..eeeeeeveeeesuveeerereresserresssessssssesssssesssssssssssssssnnes 2
6 Allgemeine VerfahrensbestimmuNgen ...............ceeeueeeeeeeeeeneeeensereessereeseseessessessessasessnssssenns 3
0 R V[ F-{T 4 U=1 [ RO 3
6.2  NULZUNGSIECRL ....ceeeieiii ittt treerreeeerenereenereassrnsesensserensssensessnssssnssssnssesansssensesansassnne 3
6.3 Inhaber des QUalitatSSI@BEIS.....cceereuriiieirreiireniireeereaetreerrneserenserensereasesrnsesensseransssensesensessnne 3
6.4 Inhaber der MaterialZulasSUNG .....cccuiiieiiieeiiieniiieeierenetteereeererennerensereaseerasessnsserensessnsesensssnne 3
6.5 Erloschen des NUEZUNGSIECRLS ......cceuiiiiiiieeiiiiniieeereec it rreeereneerennerensecsasessnsserensesensesensessnne 4
6.6 Uberwachung der Einhaltung der Qualitatsrichtlinien ........c.cccveveeeeiieeiiieeeiineeeseeeesseeessneees 4
6.6.1 Allgemein.._ ............................................................................................................................................. 4
6.6.2 Prif- und UberwachUngSKOSTEN ......cccuviiiiiie ettt e e st e e e st e e e e aee e s snaeeeesnbaeeeennes 4

L3 A Y,V/ T =T £ T (Tl o RS 4
6.8  VerOffentlichUNGEN ...... .o et rece s receee e s e enas e s renasesseenasssseennsssseenssanseennns 5

L T Yol 4T 4V 4 1= o T TP 5

A Yol 171177 T OO OO 5
7.1 SCRUIUNGSKULS .......ieeeeiiiececiiteieeetreieeeeeeaeneeseeneseseenesesseenssesseenssesseenssssseensssnseenssssssenssnnsnnnnnn 5
7.2 INtErNE SCRUIUNG ... .o ettt e e recene e s eena e s eenasesseenssesseenssssseennsssseenasssseenssnnsennnnn 5

8 Empfehlungen zur Beschichtung von Bauteilen ...............cceeuceeeenieeeniireenirreeeseenieseanissnnnenns 6
200 R A\ = =T 4 1= [ PR 6
8.2 AlUMINIUM .ccieiiiiiiiiieieieieieieieieieeeeeeetteeeseataesasessssassestsasssasssssasesasassssssssssssssssssssssssssssssssssssnssane 6
8.3  Stahl und verzinkter Stahl .........eeeeeeeeeeeeiniiiiiieiit e 8

9 BegriffSDeStimmMUNGEN..........ceeueeeeeeereeeereniereenerereserensserenssessssessnssssssssssnssessnssessnssssnsssssnss 10
10  ADBKUIrZUNGSVEIZEICHNIS ......ceeueeeeeeereneeeeenierenneeeneserensseseusserensessnssesenssssnsssssnsssssnssssnnssssnne 11

Seite 1 von 11
GSB AL 631-1 / GSB ST 663-1 Ausgabe: Januar 2026; Gultig ab: 01.01.2026



Allgemeine Bestimmungen G S B

Abschnitt 01 - Allgemeines INTERNATIONAL

1 Verantwortlichkeit

Die Qualitatsrichtlinien GSB AL 631 und/oder GSB ST 663 werden von der GSB International erarbeitet,
herausgegeben und stetig nach den Beschlissen der Mitgliederversammlungen aktualisiert.

Die jeweilige Neufassung bzw. Anderung ersetzt alle vorhergehenden Ausgaben. Rechtsverbindlich gilt
die jeweils aktuelle, im Auftrag der GSB International in deutscher Sprache veroffentlichte und
herausgegebene Version. Ubersetzungen sind nicht rechtsverbindlich.

2 Gesetzliche Bestimmungen

Der Inhaber der Qualitatssiegel und/oder der Materialzulassungen hat die vor Ort geltenden Gesetze und
Richtlinien einzuhalten. Eine Uberprifung durch die GSB International ist nicht Gegenstand dieser
Qualitatsrichtlinien.

3  Geltungsbereich
Diese Qualitatsrichtlinien gelten fiir die Beschichtung von Bauteilen, die im Bauwesen verwendet werden:

¢ Aluminium und dessen Legierungen
e Stahl
— unverzinkte Stahloberflachen
— bandverzinkte Stahloberflachen (EN 10346)
— feuerverzinkte Stahloberflachen (ISO 1461, Stuckverzinkung)

Die Beschichtung umfasst Halbzeuge, Halbfertig- und Fertigteile sowie vorgefertigte Konstruktionen fir
Bauwerke im nicht eingebauten Zustand. Bei der Beschichtung kommen Produkte zur
Oberflachenvorbehandlung und Beschichtung zum Einsatz, die im Rahmen dieser Qualitatsrichtlinien
gepruft und zugelassen sind.

Diese Qualitatsrichtlinien enthalten keine Regelungen zur Auswahl der Beschichtungsmaterialien, sondern
nur Empfehlungen (Abschnitt 7). Sie hat durch den Auftraggeber oder in Abstimmung mit dem Auftraggeber
entsprechend den Witterungsbedingungen und den korrosiven Belastungen zu erfolgen.

Handwerkliche Beschichtungen vor Ort und Bandbeschichtungen (Coil Coating) fallen nicht unter den
Geltungsbereich dieser Richtlinie.

Die Wartung und Reinigung von beschichteten Bauteilen fallt nicht in den Geltungsbereich dieser
Qualitatsrichtlinien. Hier wird auf die Gite- und Prifbestimmungen RAL-GZ 632 verwiesen.

4  Ergidnzende Priifungen bei Anerkennung der GSB-Mitgliedschaften

Die formalen Anforderungen einer GSB-Mitgliedschaft sowie die regelmafligen Prufungen und deren
Ergebnisse werden von Ausschreibenden, Firmen, Verbanden oder Qualitdtsgemeinschaften in deren
technischen Spezifikationen anerkannt. Sollten in diesen Spezifikationen Priifungen vorgeschrieben sein,
die standardmafRig nicht von der GSB durchgefuhrt werden, kann auf Antrag des Mitglieds die
Probeentnahme und Priifung durch die GSB erfolgen. Die Ergebnisse werden dokumentiert.

5 Anderungen der Qualititsrichtlinien

Anderungen dieser Qualitatsrichtlinien, soweit es sich um redaktionelle Anderungen und Anpassung an
neue Normen handelt, werden von den Giiteausschiissen (GA) vorgeschlagen und bedirfen zu ihrer
Wirksamkeit der Zustimmung des Vorstands.

Grundsétzliche technische Anderungen bedirfen der Zustimmung der Mitglieder. Nach Verdffentlichung
treten sie nach einer Frist von mindestens 4 Wochen oder zum angegebenen Stichtag in Kraft.
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Allgemeine Bestimmungen G S B

Abschnitt 01 - Allgemeines INTERNATIONAL

6 Allgemeine Verfahrensbestimmungen
6.1 Allgemein

Voraussetzung fur die  Erteilung eines Qualitdtssiegels, der Materialzulassung  flr
Vorbehandlungschemikalien und Beschichtungsmaterialien ist die ordentliche Mitgliedschaft in der GSB
International. Hierzu ist der Aufnahmeantrag auszufullen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.

Das AQualitatssiegel, die = Materialzulassung der  Vorbehandlungschemikalien und  der
Beschichtungsmaterialien der GSB International dirfen nur fur Erzeugnisse verwendet werden, fur die ein
Nutzungsrecht bzw. eine Zulassung nach den Qualitatsrichtlinien AL 631 und ST 663 verliehen worden ist.

Der Inhaber des Qualitatssiegels, der Materialzulassung von Vorbehandlungschemikalien oder
Beschichtungsmaterialien hat fiir die Einhaltung dieser Qualitatsrichtlinien zu sorgen und ist zu einer
laufenden Qualitatskontrolle verpflichtet.

Die GSB International ist berechtigt und verpflichtet, die Einhaltung der GSB AL 631 und/oder GSB ST 663
zu kontrollieren und zu Uberwachen.

6.2 Nutzungsrecht

Der Vorstand kann flir den Gebrauch des Qualitdtssiegels, der Materialzulassung fur
Vorbehandlungschemikalien und Beschichtungsmaterialien in der Werbung wund in der
Gemeinschaftswerbung besondere Vorschriften erlassen, um die Lauterkeit des Wettbewerbs zu wahren
und Missbrauch zu vermeiden. Die Einzelwerbung darf dadurch nicht behindert werden. Fir sie gilt
gleichermalien die Maxime der Lauterkeit des Wettbewerbs.

6.3 Inhaber des Qualitidtssiegels

Die GSB International ist allein berechtigt, Kennzeichnungsmittel des Qualitatssiegels (Metallpragung,
Pragestempel, Druckstock, Plomben, Siegelmarken, Gummistempel u. &.) herstellen zu lassen und die
Verwendungsart ndher festzulegen.

Das Beschichtungsunternehmen, dem das Recht zur FUhrung des jeweiligen Qualitatssiegels verliehen
wurde, kann das entsprechende Qualitatssiegel flr sein Geschaftspapier, seine Online-
Kommunikationskanale und seine Firmendrucksachen verwenden.

Das Beschichtungsunternehmen, dem das Qualitdtssiegel entzogen wurde, ist verpflichtet die
entsprechende Urkunde unverzuglich zuriickzugeben. Ein Anspruch auf Rickerstattung diesbezuglich
geleisteter Zahlungen besteht nicht. Das Gleiche gilt, wenn das Qualitatssiegel auf andere Weise erloschen
ist.

Das Beschichtungsunternehmen ist verpflichtet, seine Kunden unverziglich Uber den Entzug des
Qualitatssiegels zu informieren.

6.4 Inhaber der Materialzulassung

Hersteller von Vorbehandlungschemikalien und Beschichtungsmaterialien dirfen die Materialzulassungs-
nummer nur fir Erzeugnisse verwenden, die den Anforderungen dieser Qualitatsrichtlinien entsprechen
und die eine Materialzulassung erhalten haben.

Hersteller, denen die Materialzulassung flir eine Vorbehandlungschemikalie oder ein
Beschichtungsmaterial entzogen wurde, sind verpflichtet die entsprechende Urkunde unverzuglich
zurlickzugeben. Ein Anspruch auf Riickerstattung diesbeziiglich geleisteter Zahlungen besteht nicht. Das
Gleiche gilt, wenn die Materialzulassung auf andere Weise erloschen ist.

Der Hersteller von Vorbehandlungschemikalien oder Beschichtungsmaterialien ist verpflichtet seine
Kunden unverziiglich GUber den Entzug der Materialzulassung zu informieren.
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Abschnitt 01 - Allgemeines INTERNATIONAL

6.5 Erloschen des Nutzungsrechts

Das Nutzungsrecht am Qualitatssiegel und/oder an der Materialzulassung erlischt bei Beendigung der
Mitgliedschaft nach der Vereinssatzung.

Das Nutzungsrecht erlischt weiterhin in folgenden Fallen:

e Die GSB International stellt inre Tatigkeit auf dem/den Gebiet(en) ein, fir welche(s) das Qualitatssiegel/
die Materialzulassung gegolten hat.

e Bei satzungsgemaflem Widerruf und gleichzeitiger Erfullung aller finanziellen und anderweitigen
Verpflichtungen des Inhabers des Qualitatssiegels und/oder der Materialzulassung gegeniber der
GSB International.

e Die Glaubigerversammlung beschliet nach Eréffnung des Insolvenzverfahrens im Berichtstermin
gemal §§ 156, 157 InsO nicht die Fortfihrung des Betriebs des Inhabers des Qualitatssiegels, der
Materialzulassung fur Vorbehandlungschemikalien oder Beschichtungsmaterialien.

e Die Eréffnung des Insolvenzverfahrens wird mangels Masse abgelehnt.

e Das Insolvenzverfahren wird mangels Masse eingestellt.

e Bei Vorliegen vergleichbarer Voraussetzungen nach anderen nationalen Insolvenzregelungen.

e Der Inhaber des Qualitatssiegels oder der Materialzulassung unterliegt der freiwilligen Liquidation.

e Das Qualitatssiegel oder die Materialzulassung nach diesen Qualitatsrichtlinien entzogen worden ist.

6.6 Uberwachung der Einhaltung der Qualititsrichtlinien
6.6.1 Allgemein

Die Uberwachung der Einhaltung und Uberwachung der Qualitatsrichtlinien wird durch die GSB-CERT an
ein gemall ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prifinstitut Ubertragen oder von GSB qualifizierten und
zugelassenen Sachverstandigen ausgeflhrt.

6.6.2 Priif- und Uberwachungskosten

Die Prif- und Uberwachungskosten fir ein Qualitatssiegel sowie fir die Materialzulassung fir
Vorbehandlungschemikalien  und  Beschichtungsmaterialien sind in  voller Héhe vom
Beschichtungsunternehmen bzw. Materialhersteller zu tragen.

Es gilt die aktuelle Beitragsregelung der GSB International.

6.7 Widerspruch

Gegen alle Entscheidungen der GSB-CERT und des Vorstandes auf Basis dieser Qualitatsrichtlinien steht
dem Mitglied ein Widerspruchsrecht zu.

Der Widerspruch ist innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Entscheidung bei der Geschéftsstelle
schriftlich einzureichen. Der Widerspruch ist zu begriinden.

Wird ein Widerspruch eingereicht, wird die Entscheidung erst nach Ablauf des Widerspruchsverfahrens
wirksam.

Nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens sind weitere Rechtsmittel nicht mehr zulassig.
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Abschnitt 01 - Allgemeines INTERNATIONAL

6.8 Veroffentlichungen

Die GSB International ist berechtigt, folgende Informationen in Rundschreiben und/oder dem Internet fur
Mitglieder zu verdffentlichen:

e Verleihung des Qualitatssiegels und Erteilung der Materialzulassung

e Aussetzung der Materialzulassung

e Erléschen der Materialzulassung und des Nutzungsrechts am Qualitatssiegel
e Nicht mehr zugelassene Farben unter Angabe des Jahres der Sperrung

Die GSB News sind nur fur den internen Bereich bestimmt und dirfen nicht an Dritte weitergegeben
werden.

6.9 Schriftverkehr

Grundsatzlich haben alle Mitteilungen an die Geschéaftsstelle schriftlich zu erfolgen. E-Mails und Fax sind
nur mit Rickbestatigung der Geschaftsstelle giltig.

7 Schulung
7.1 Schulungskurs

Der Inhaber des Qualitatssiegels und der Materialzulassung hat mindestens eine Person seines
technischen Personals in Abstanden von 2 Jahren zu einem Schulungskurs der GSB International zu
entsenden. Die Schulungskurse werden mit einer schriftlichen Prifung abgeschlossen.

Neue Mitglieder sind verpflichtet, den nachsten Schulungskurs-Termin wahrzunehmen. Die Teilnahme wird
mit einem Zertifikat bestatigt.

Schulungskurse kénnen auch von Interessenten besucht werden.

7.2 Interne Schulung

Allen Mitgliedern der GSB International wird empfohlen in regelmafRigen Abstanden die Mitarbeiter in den
Belangen der Qualitatsrichtlinien zu schulen.
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8 Empfehlungen zur Beschichtung von Bauteilen
8.1 Allgemein

Fir die Auswahl der geeigneten Beschichtung von Bauteilen sind die atmospharischen Einflisse zu
berucksichtigen, um dauerhaften Korrosionsschutz und dekoratives Aussehen zu erhalten.

Die Wahl des Vorbehandlungsverfahrens und der Beschichtung soll sich nach dem Standort des Objektes
richten.

Die GSB-Beschichter mit dem Zusatzsiegel Sea Proof Plus (C 5) dokumentieren den derzeit héchsten
Stand des Korrosionsschutzes fiir beschichtete Aluminiumbauteile.

8.2 Aluminium

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann Filiformkorrosion in bestimmten Bereichen (maritimes Klima mit
hoher relativer Luftfeuchte) auftreten. Hier hat sich die Voranodisation (anodisch erzeugte
Konversionsschicht) als Vorbehandlung besonders bewahrt.

Die chemischen Konversionsschichten und Passivierungen sind praktikable Alternativen, wenn bei
Entfettung, alkalischer Beize und saurer Nachbehandlung entsprechende Vorkehrungen zur Beseitigung
der mikrokristallinen Deformationsschicht, die als Initiator der Filiformkorrosion anzusehen ist, getroffen
werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Einteilung der Beschichtungsstoffe in die Klassen Florida 1,3,5 und 10 und
die entsprechende UV-Bestandigkeit.

Beschichtungsstoff UV - Bestédndigkeit Freibewitterung in | Farbpalette
Florida

Florida 1 Normal 1 Jahr Alle RAL - und viele
Sonderfarben

Florida 3 Hoch 3 Jahre Eingeschrankt nach
Herstellerangaben

Florida 5 Sehr hoch 5 Jahre Eng begrenzt nach
Herstellerangaben

Florida 10 Extrem hoch 10 Jahre Eng begrenzt nach
Herstellerangaben

Tabelle 1: Einteilung der Beschichtungsstoffe in die Klassen Florida 1,3,5 und 10 und die entsprechende UV-
Bestandigkeit.
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Empfohlenes

Bewitterungs- | Korrosions- | Atmosphérische Empfohlene Korrosionstest | Reiniqunas-
klasse einwirkung Umgebung Vorbehandlung intervgall g
) geringe
233 Country Verschmutzung chromfrei/ Kondenswasser-
gering landliche Umgebung, | chromatfrei/ konstantklima jahrlich
Stadt und maRige | chromhaltig
(C2) . °
Industrieatmosphéare
GSB i} In.dustrleaftmosphare o
Industrial . mit korrosiven chromfrei . o
maRig Abgasen und chromatfrei/ AASS jahrlich
(C3) Kustengegend mit chrombhaltig
maRigem Salzgehalt
GSB - Sea chromfrei _mlt
Proof Kiste mit mittlerem dokumentiertem
stark Prozessablauf/ FFK (= 0,30) und | jahrlich
Salzgehalt h froi AASS
(C4) chromat r9|/
chromhaltig
GSB - Sea Kiiste mit FFK (= 0,10) und
Proof sehr stark hohem Salzgehalt, Voranodisation AASS 2 x jahrlich
Plus
offenes Meer
(C5)

Tabelle 2: Bewitterungsklassen und empfohlene Vorbehandlung. Hinweise: Bezeichnungen in Anlehnung an DIN EN
ISO 9223 und Korrosionsverhalten und Korrosionsschutz von Aluminium im Bauwesen siehe EN 1999-1-1 und EN

1090-3.
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8.3  Stahl und verzinkter Stahl

Bei der Auswahl der Oberflichenvorbehandlung und des Beschichtungsaufbaus sind die
Korrosivitatskategorien und die zu erwartende Schutzdauer (ISO 12944-1, DIN 55633-1, DIN 55634-1) zu
berlcksichtigen.

835)’2;2:;’;” Erwartete Schutzdauer (siehe ISO 12944-1)
bzw. 9 Grundbeschichtung(en) Deckbeschichtungen Beschichtungssystem
Vorl;ereitung Korrosivitatskategorie
Cc2 C3 c4 C5
Soll Anzahl Soll Gesamt-
Bindemitiel | 47221 9T | schichtdicke | Bindemitiel | der Schichtdicke | A2 99T | seichtdicke
Hm Schichten | ym um CITM [ RIVA[ LM R[VA | LM R VAL
S - - - 1 80 1 80 X X X X X X X X
AP - - - SP. 1 80 1 80 X X X X X X X X
PUR,
ZnP - - - PVDF 1 80 1 80 X X X X X X X X X
Cr - - - 1 80 1 80 x x b3 b3 x x x x b3 x x
S - - - EP-SP 1 80 1 80 x x b3 b3 x x x b3
AP - - - EP-SP 1 80 1 80 X X X X X X X X
ZnP - - - EP-SP 1 80 1 80 X X X X X X X X X X X X X
Cr - - - EP-SP 1 80 1 80 X X X X X X X X X b3 b3 b3 b3
S EP 1 60 EP-SP 1 70 2 130 X X X X X X X X X b3 b3 b3 b3
AP EP 1 60 1 70 2 130 X X X X X X X X X X X X X
SP,
ZnP EP 1 60 E':L'Jip’ 1 70 2 130 X X X X X X X X X X X X X
PVDF
AP EP 1 60 1 70 2 130 X X X X X X X X X X X X X

Tabelle 3: Beispiele fur Pulverbeschichtungssysteme auf stiickverzinktem Stahl
S = Sweepen, AP =Alternative Vorbehandlung ZP = Zinkphosphat, Cr = Chromatierung,

EP = Epoxidharz, SP = Polyesterharz, EP/SP = Epoxid-Polyesterharz

EP und EP/SP erflillen nicht die Anforderungen an die UV Bestandigkeit der Freibewitterung

L, M, H, VH geben die zu erreichende Schutzdauer der Beschichtung in der jeweiligen Korrosivitatskategorie an:

L (Low) bis 7 Jahre,
M (Medium) 7-15 Jahre
H (High) 15-25 Jahre

VH (Very High)  Uber 25 Jahre
Die Korrosivitatskategorien C 2 — C 5 beziehen sich auf die Korrosionsschutzwirkung der Beschichtung auf dem Zinkiiberzug:

C 2 =gering, C 3 = maRig, C 4 = stark, C 5 = sehr stark
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Oberflichen- Erwartete Schutzdauer (siehe ISO 12944-1)
:J/:Vrvbehandlung Grundbeschichtung(en) Deckbeschichtungen Beschichtungssystem
VorBereitung Korrosivitatskategorie
Cc2 C3 C5
Anzahl Soll Gesamt-
Bindemittel | AnZaN! der | Sopichidicke | Bindemittel | der Schichtdicke | AMZ3M der | Sohichtdicke
Schichten Schichten m Schichten m
s M LIM[H[VE|[ L] M][H]VH L
sa2', - - - PURDVDE 1 80 1 80 x| x| x x| x
SP,
AP - - - PUR,PVDF 1 80 1 80 X X X X X
ZnP - - - PURS E,’VDF 1 80 1 80 X X X X X X X
Sa2'/, - - - EP/SP 1 80 1 80 x| x X X X
AP - - - EP/SP 1 80 1 80 x x b3 x x
ZnP - - - EP/SP 1 80 1 80 x x b3 b3 x x x
SP,
Sa2'l, EP 1 80 EP/SP,PUR, 1 70 2 150 X X X X X X X X X
PVDF
SP,
AP EP 1 80 EP/SP,PUR, 1 70 2 150 X X X X X X X X X
PVDF
SP,
ZnP EP 1 80 EP/SP,PUR, 1 70 2 150 X X X X X X X X X
PVDF

Tabelle 4: Beispiele fir Pulverbeschichtungssysteme auf Stahl

SA = Strahlen, AP =Alternative Vorbehandlung ZP = Zinkphosphat,

EP = Epoxidharz, SP = Polyesterharz, EP/SP = Epoxid-Polyesterharz

EP und EP/SP erfiillen nicht die Anforderungen an die UV Bestandigkeit der Freibewitterung

L, M, H, VH geben die zu erreichende Schutzdauer der Beschichtung in der jeweiligen Korrosivitatskategorie an:

L (Low)

M (Medium)

H (High)

VH (Very High)

bis 7 Jahre,
7-15 Jahre
15-25 Jahre
Uber 25 Jahre

Die Korrosivitatskategorien C 2 — C 5 beziehen sich auf die Korrosionsschutzwirkung von Stahl.

C 2 = gering, C 3 = maRig, C 4 = stark, C 5 = sehr stark

GSB AL 631-1/GSB ST 663-1
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9 Begriffsbestimmungen

Begriff

Bedeutung

Inspektor Priifer, der die Uberwachungspriifungen in den Beschichtungs- und
Verzinkungsbetrieben durchfiihrt.

Bewitterungsstation Stand, an dem Proben fir die Freibewitterung ausgelagert werden.

Beschichter (AL) Betrieb der Beschichtungen mit Pulver- bzw. Flussiglack von
Aluminiumbauteilen durchfiihrt.

Beschichter (ST) Betrieb der Beschichtungen mit Pulver- bzw. Flussiglack von

Stahlbauteilen bzw. verzinkten Stahlbauteilen durchfihrt.

Beschichtete Bauteile

Bauteile, die von einem Beschichter (AL bzw. ST) beschichtet wurden

Beschichtungsmaterial

Pulverlack oder Flussiglack

Erweiterung Zertifikat

Durchflihrung von Zusatzprifungen, um strengere Qualitatsstandards zu
erfillen.

GSB Geschaftsstelle

Sitz der GSB:

Fritz-Vomfelde-Strae 30 D-40547 Dusseldorf
Tel.: 00 49 211 - 47 96 - 450 / - 451

Mail: info@gsb-international.de

https://gsb-international.de

Hersteller Beschichtungsmaterialien

Hersteller von Pulver- bzw. Flissiglack

Hersteller Vorbehandlungschemikalien

Hersteller von Chemikalien, die fir die Vorbehandlung von zu
beschichtenden Bauteilen bendtigt werden

Liefertoleranz

Die Liefertoleranz ist die zulassige Toleranz von zwei
aufeinanderfolgenden Chargen eines Produktes.

Priferhandbuch Beschreibung der Durchfiihrung der Inspektion und der
Materialprifungen
Verlangerungsprifung Prifung, die durchgefuhrt wird, um die maximale Geltungsdauer eines

Zertifikats zu verlangern.

Verlangertes Zertifikat

Zeitliche  Verlangerung eines Zertifikats, nach bestandener
Verlangerungsprifung

VE-Wasser

Vollentsalztes Wasser

Wiederholungsprifung

Prifung, die nach negativer Verlangerungsprifung durchgefihrt wird.

Zertifikat mit Qualitatssiegel

Zertifikat, dass nach Bestehen der finalen Zertifizierungsstufe erteilt wird.

Zweischichtsystem

Ein Zweischichtsystem besteht aus zwei nacheinander auf einem
Substrat applizierten Lackschichten.

GSB AL 631-1/GSB ST 663-1
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10 Abkiirzungsverzeichnis

Abkurzung Bedeutung
AASS Acetic Acid Salt Spray (Essigsaurer Salzsprihtest)
AL Aluminium
ASTM American Society for Testing and Materials
GSB AL 631 Qualitatsrichtlinien der GSB fur Aluminium
GSB AL 631-X Die letzte Zahl in der Bezeichnung der Qualitatsrichtlinien fir Aluminium steht fur
die unterschiedlichen Versionen:
- 1: Allgemeiner Teil
- 2: Vorbehandlungschemikalien
- 4: Beschichtungsmaterialien
- 5: Beschichter
- 7: Mess-& Prifverfahren
- 8: Normen und Richtlinien
GSB-CERT Die Guteausschusse Aluminium und Stahl, fur die Beurteilung folgenden
Prifungen: Vorbehandlungschemikalien, Beschichtungsmaterialien, Beschichter
(ST & AL)
GSB ST 663 Qualitatsrichtlinien der GSB fur Stahl
GSB ST 663-X Die letzte Zahl in der Bezeichnung der Qualitatsrichtlinien fur Stahl steht fur die
unterschiedlichen Versionen:
- 1: Allgemeiner Teil
- 2: Vorbehandlungschemikalien
- 3: Verzinkungsbetriebe
- 4: Beschichtungsmaterialien
- 6: Beschichter
- 7: Mess-& Priifverfahren/Normen und Richtlinien
ISO International Organization for Standardisation
MEK Methylethylketon
MSDS Sicherheitsdatenblatt
NSS Neutral Salt Spray (Neutraler Salzsprihtest)
RPA Ruhepotentialanalyse
SDS Safety Data Sheet (Sicherheitsdatenblatt)
ST Stahl
TDS Technical Data Sheet (Technisches Merkblatt)
WPK Werkseigene Produktionskontrolle
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Die unterzeichnete Firma beantragt hiermit bei der GSB International die Aufnahme als

[ ] ordentliches Mitglied — Beschichter?*

[ ] ordentliches Mitglied — Verzinker!

[ ] ordentliches Mitglied — Hersteller von Beschichtungsstoffen?

[ ] ordentliches Mitglied — Hersteller von Vorbehandlungschemikalien?
[ ]forderndes Mitglied?*

Die unterzeichnete Firma bestétigt, dass sie folgendes zur Kenntnis genommen hat und hiermit ohne
Vorbehalte als fur sich verbindlich anerkennt:

¢ die Internationalen Qualitatsrichtlinien der GSB International e.V.

e die Vereinssatzung der GSB International e.V. und

e die Beitragsregelung der GSB International e.V.

Firma:

StralRe/Nr.:

PLZ/Ort/Land:

Steuernummer:

Art des Kontakts:

Entscheidungstrager/Geschéaftsfihrer (Wahl- und stimmberechtigt):

Vorname:

Nachname:

Position:

Telefonnummer:

Email-Adresse:

1 Zutreffendes bitte ankreuzen

Seite 1 von 2

GSB AL 631-1/ GSB ST 663-1 Ausgabe: Januar 2026; Giiltig ab: 01.01.2026



Allgemeine Bestimmungen G S B

Abschnitt 2 - Aufnahmeantrag INTERNATIONAL

Art des Kontakts:

GSB-Priifungen (GSB Hauptansprechpartner):

Vorname:

Nachname:

Position:

Telefonnummer:

Email-Adresse:

Art des Kontakts:

Rechnungsempfanger

Vorname:

Nachname:

Position:

Telefonnummer:

Email-Adresse:

Ort und Datum

Unterschrift und Firmenstempel

Mit meiner Registration als Ansprechpartner nehme ich zur Kenntnis, dass personenbezogene Daten gespeichert und GSB-intern im
Zusammenhang mit allen Belangen rund um die GSB-Qualitatsrichtlinien verwendet werden. Die Daten unterliegen den
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679.

Seite 2 von 2

GSB AL 631-1/ GSB ST 663-1 Ausgabe: Januar 2026; Giiltig ab: 01.01.2026



	GSB 01 Allgemeiner Teil 00 Deckblatt 2026-01_2026-01-01
	GSB 01 Allgemeiner Teil 01 Allgemeines 2026-01_2026-01-01
	1 Verantwortlichkeit
	2 Gesetzliche Bestimmungen
	3 Geltungsbereich
	4 Ergänzende Prüfungen bei Anerkennung der GSB-Mitgliedschaften
	5 Änderungen der Qualitätsrichtlinien
	6  Allgemeine Verfahrensbestimmungen
	6.1 Allgemein
	6.2 Nutzungsrecht
	6.3 Inhaber des Qualitätssiegels
	6.4 Inhaber der Materialzulassung
	6.5 Erlöschen des Nutzungsrechts
	6.6 Überwachung der Einhaltung der Qualitätsrichtlinien
	6.6.1 Allgemein
	6.6.2 Prüf- und Überwachungskosten

	6.7 Widerspruch
	6.8 Veröffentlichungen
	6.9 Schriftverkehr

	7 Schulung
	7.1 Schulungskurs
	7.2 Interne Schulung

	8 Empfehlungen zur Beschichtung von Bauteilen
	8.1 Allgemein
	8.2 Aluminium
	8.3 Stahl und verzinkter Stahl

	9 Begriffsbestimmungen
	10 Abkürzungsverzeichnis

	GSB 01 Allgemeiner Teil 02 Antrag 2026-01_2026-01-01



